Hansestadt LUBECK =

NIEDERSCHRIFT

(6ffentlicher Teil)

83. Sitzung des Bauausschusses

Sitzungstermin: Montag, 20.03.2023

Sitzungsbeginn: 16:07 Uhr

Sitzungsende: 19:33 Uhr

Sitzungsort: Lilbeck

Grolden Sitzungssaal (Haus Trave 7.0G), Kronsforder Allee 2- 6, 23560

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Dr. Ulrich Brock - CDU

Mitglieder aus der Biirgerschaft

Sabine Haltern - SPD Stellvertr. Fraktionsvorsitzende

Thomas Markus Leber - FDP

Sascha Luetkens - LINKE & GAL

Jochen Mauritz - CDU

Ulrich Pluschkell - SPD

Arne-Matz Ramcke - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Andreas Zander - CDU

Bis TOP 5.3

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bii.

Bernd Lutzkat - CDU

Vertretung fir: Herrn Christopher
Létsch

Carsten Biehlig - LINKE & GAL

Vertretung fur: Herrn Carl-Wilhelm
Howe

Uwe-Jens lwers - BfL

Vertretung flr: Frau Andrea Kornich-
Krombholz

Michael Matthies - Unabhangige Volt-PARTEI

Elfi Rostkowski - SPD & FW

Roland Vorkamp - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Bis TOP 7.1

Jan Ingwersen - CDU

Ab TOP 5.3 als Vertretung fir Herrn
Zander

Stephan Wisotzki - BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN

Ab TOP 7.1 als Vertretung fur Herrn
Vorkamp

Stellvertreter:in

Gunther Frings - Unabhangige Volt-PARTEI

Beiratsmitglieder

Margret Wulf-Wichmann - Beirat fir Senior:innen

| Nur 6ffentlicher Teil
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Verwaltung

Senatorin Joanna Hagen - FB 5 - Planen und Bauen

Guido Kaschel - 5.691 Lubeck Port Authority

Bis TOP 5.4

Karsten Schroder - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Arnd Babendererde - 5.651 GMHL

Nur o6ffentlicher Teil

Katharina Belchhaus - 5.610 Stadtplanung und Bauord-
nung

Nur offentlicher Teil

Boris Eiring - 5.651 Gebaudemanagement Bis TOP 6.4.4
Rainer Hielscher - 5.651 GMHL Bis TOP 6.4.4
Tim Ramin - 5.651 Gebdudemanagement Bis TOP 3.7

Dieter Schmedt - 5.660 Stadtgriin und Verkehr

Ulrike Schélkopf - 5.660 Stadtgrin und Verkehr

Christian Stolte - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Nur offentlicher Teil

Dierk Wallendzik - 5.660 Stadtgriin und Verkehr

Protokolifithrung

Wilk Wendorff - 5.061 Fachbereichsdienste

Gaste

Jens Engel - Wirtschaftsprifer Ebner Stolz

Claudia Franzen - BPD Immobilienentwicklung

Bis TOP 3.8

Petra Wedemann - BPD Immobilienentwicklung

Bis TOP 3.8

Entschuldigte Mitglieder

Vorsitz

Christopher Létsch - CDU Fraktionsvorsitzender

Entschuldigt abwesend

Mitglieder aus der Biirgerschaft

Bastian Langbehn - Unabhangige Volt-PARTEI

Abwesend

Wolfgang Neskovic - Fraktion 21 Fraktionsvorsitzender

Entschuldigt abwesend

stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bu.

Carl-Wilhelm Howe - LINKE & GAL

Abwesend

Andrea Kornich-Krombholz - BfL

Entschuldigt abwesend
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Tagesordnung:

Offentlicher Teil:

Eréffnung / BegriBung / Feststellung der Tagesordnung /
Verpflichtungen

2 Genehmigung der Niederschrift

21 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.02.2023

2.2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.03.2023

3 Beschlussvorlagen

3.1 BW 60 Sandbergbrucke: Abbruch und Herstellung eines V0/2022/11646
niveaugleichen Knotenpunkts - Projektfreigabe

3.1.1 AM Létsch (CDU) Antrag zu: BW 60 Sandbergbriicke: Ab- V0/2022/11646-02
bruch und Herstellung eines niveaugleichen Knotenpunkts -
Projektfreigabe

3.1.2 BM Pluschkell: Antrag zu TOP 3.6 BW 60 Sandbergbrticke: V0/2022/11646-03
Abbruch und Herstellung eines niveaugleichen Knoten-
punkts - Projektfreigabe

3.1.3 Anderungsantrag des AM Michael Matthies: zu 2022/11646-01-02
VO/2022/11646 Punkt 2.5 und 2.6

3.2 Bebauungsplan 31.09.00 - lvendorfer Landstralie / Solar- V0O/2023/11849
park - und zugehorige 148. Anderung des Flachennut-
zungsplanes
Aufstellungsbeschlisse

3.3 Bebauungsplan 32.40.00 - TorstralRe / Auf dem Baggersand V0/2023/11928
Satzungsbeschluss

3.4 Bebauungsplan 32.41.00 - Moorredder / Fehlingstrale - V0/2023/11930
Satzungsbeschluss

3.5 Bebauungsplan 32.42.00 - Steenkamp / Strandweg - VO/2023/11932
Satzungsbeschluss

3.6 Bebauungsplan 33.10.00 - Mecklenburger LandstralRe / V0/2023/11933
Kohlenhof -
Satzungsbeschluss

3.7 AulerplanmaBige Bewilligung von Haushaltsmitteln im V0/2023/11941

Haushaltsjahr 2023 fur die Planung und vorbereitende
MafRnahmen flr Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf
Libecker Schulgebauden sowie Aufnahme der MalRnhahme
in den investiven Haushaltsplan 2024
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3.8 Bebauungsplan 32.61.00 - Neue Teutendorfer Siedlung / V0/2023/11965
Am Dreilingsberg - Satzungsbeschluss
134. Anderung des Flachennutzungsplanes fiir den Teilbe-
reich Neue Teutendorfer Siedlung - abschliefiender Be-
schluss

3.9 AuRerplanmafliige Bewilligung gemaR § 82 (1) Gemeinde- V0/2023/11993
ordnung Schleswig-Holstein von Mitteln zur Deckung von
Auszahlungen, Investitionsmalinahme 075 - Ersatz Klapp-
schute T11

3.10 Projektfreigabe Rad- und Gehwegsanierung Wesloer Land- VO0/2023/11934
stralle 2023 - investiv

3.11 Projektfreigabe "Neubau Feuerwehrgeratehaus Kronsforde" V0/2023/11961

3.12 Gemeinsame kooperative Leitstelle mit der Polizei in einem V0/2022/11745
Neubau der Feuerwache 2 und Neubau der Notfallsanita-
terschule

3.13 Projektfreigabe zur Verlangerung des Modellversuchs Fahr- V0/2023/11947
schein gegen Fihrerschein

3.14 Fortsetzung des Projektes "Buddenbrookhaus, Erweiterung, V0/2023/12037
Umbau und Sanierung, Mengstralle 4+6, 23552 Liibeck"

4 Uberweisungsauftrage aus der Blirgerschaft

4.1 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Ubernahme bauliche Anfor- V0/2023/11895
derungen des EWKG

4.2 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: MaRnahmen zur Energieein- V0/2023/11896
sparung

4.3 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Ausweitung der Quartiers- V0/2023/11899
konzepte

4.4 DIE LINKE: Radverkehr sicherer machen: Einbahnstralien VO/2023/11904
von Radfahrenden beidseitig zu befahren

4.5 DIE LINKE: Angstzone Lindenplatz entscharfen V0/2023/11910

4.6 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Férderprogramm Fernwérme V0/2023/11901

4.7 DIE LINKE: Mit verbessertem OPNV die Verkehrswende V0/2023/11909
starken, Nachtverkehr einfihren und Taktung im Tagver-
kehr anpassen

5 Berichte

5.1 Abschaffung Preisstufe 3 in Grol3 Steinrade - Neue Zonen- V0/2022/11399-01
zuordnung

5.2 Sachstandsbericht zur Erbbaurechtsbestellung im ehemali- VO/2022/11690

gen AulRenmagazin der Stadtbibliothek auf dem Priwall
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5.3 Verkehrswende Hinterland aus Sicht des PORT OF LU- V0/2023/11950
BECK

5.4 2. Statusbericht zum Umsetzungsstand des Hafenentwick- V0/2023/11971
lungsplans 2030

6 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

6.1 Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

6.1.1 Antwort auf die Anfrage des AM Pluschkell (SPD): Tarifent- VO/2021/10707-01
wicklungsstrategie

6.1.2 Weitere Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sit-
zungen

6.2 Neue Anfragen

6.2.1 AM Pluschkell: Sachstand Hubbrtcke V0/2023/12039

6.2.2 | AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): V0/2023/12045
Barrierefreiheit und Spielplatze

6.2.3 Anfrage des AM Michael Matthies (Die Unabhangigen): V0/2023/12052
Stand der Hansestadt Gbergebene Mangelliste der Gehwe-
ge in Lubeck.

6.2.4 Anfrage des Am Michael Matthies (Die Unabhangigen): Ver- V0/2023/12055
legung von Glasfaserkabeln in Travemiinde.

6.2.5 Weitere neue Anfragen wahrend der Sitzung

6.3 Mitteilungen des Vorsitzenden

6.4 Sonstige Mitteilungen

6.4.1 Mundliche Mitteilung (5.660): Frankfurter Hute am Moislin-
ger Berg

6.4.2 Mundliche Mitteilung (5.660): Wegfall Stellplatze Schwar-
tauer Allee

6.4.3 Mundliche Mitteilung (5.660): Erneuerung Beleuchtungsan-
lage in der Leimsiede

6.4.4 Mundliche Mitteilung (5.651): Vergabekriterien in der Unter-
haltsreinigung der Gebaudeinnenflachen, Gewerk: Gebau-
dereinigung

7 Antrage von Ausschussmitgliedern

71 Dringlichkeitsantrag des AM Michael Matthies (Die Unab- VO/2023/11977-01

hangigen) - Austauschantrag: Demontage desolater Strom-
/Wasserversorgungstonnen auf dem Koberg
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7.2

AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN):
Parkhaus Travemuinde

VO0/2023/11982

7.3 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): AT | V0/2023/11988-01
zu VO/2023/11988 Dringlichkeitsantrag: Antrag zur Anlage
C "Aktive Baulandentwicklung durch die Hansestadt LU-
beck"

7.3.1 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): AT 2023/11988-01-01
zu VO/2023/11988-01 Dringlichkeitsantrag: Antrag zur An-
lage C "Aktive Baulandentwicklung durch die Hansestadt
Lubeck"

8 Verschiedenes

9 Ende des 6ffentlichen Teils

15 Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Be-

schlisse
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Offentlicher Teil:

zu1i Eroffnung / BegriiBung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen

Der Vorsitzende begrift die Anwesenden und eréffnet die Sitzung mit der Feststellung der
Beschlussfahigkeit.

Ferner macht der Vorsitzende darauf aufmerksam, dass Personen, die méglicherweise be-
fangen sein kénnten, verpflichtet sind, dieses mitzuteilen. Ob jemand befangen sein kdnnte,
entscheidet im Zweifel der Ausschuss.

Der Vorsitzende weist zudem darauf hin, dass Tonbandaufzeichnungen vorgenommen wer-
den, die ausschlielich der Protokollerstellung dienen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass nachstehende Unterlagen zur heutigen Sitzung noch
eingereicht wurden:

TOP 3.13 Projektfreigabe zur Verlangerung des Modellversuchs Fahrschein gegen Fih-
rerschein (VO/2023/11947)

TOP 3.14 Fortsetzung des Projektes "Buddenbrookhaus, Erweiterung, Umbau und Sa-
nierung, Mengstralie 4+6, 23552 Libeck" (VO/2023/12037)

TOP 6.2.2 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Barrierefreiheit und
Spielplatze (VO/2023/12045)

TOP 6.2.3 Anfrage des AM Michael Matthies (Die Unabhangigen): Stand der Hansestadt
Ubergebene Mangelliste der Gehwege in Libeck. (VO/2023/12052)

TOP 6.2.4 Anfrage des Am Michael Matthies (Die Unabhangigen): Verlegung von Glas-
faserkabeln in Travemunde. (VO/2023/12055)

TOP 7.3.1 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): AT zu
V0O/2023/11988-01 Dringlichkeitsantrag: Antrag zur Anlage C "Aktive Bau-
landentwicklung durch die Hansestadt Lubeck" (VO/2023/11988-01-01)

TOP 11.2 Abschluss eines Mietvertrages im Zuge des Projektes "Buddenbrookhaus,
Erweiterung, Umbau und Sanierung, Mengstralie 4+6, 23552 Libeck" fur Er-
satzparkplatze (VO/2023/12038)

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemall § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung ein ge-
sonderter Verfahrensbeschluss mit 2/3 Mehrheit Gber die nichtoffentliche Behandlung von
Vorlagen erforderlich ist.

Er lasst Uber die Zuordnung der flir den nichtéffentlichen Teil angemeldeten TOP en bloc
abstimmen.

Herr Zander fragt, warum die Vorlage unter TOP 3.14 auf den 10.03.2023 datiert ist, wenn
sie heute freigegeben wurde.
Frau Hagen erlautert, dass die Vorlage an diesem Datum erstmals angelegt worden sei.

Herr Dr. Brock weist auf die sehr kurzfristige Zeit hin, mit der die Vorlage unter TOP 3.14
eingereicht worden sei.

Herr Pluschkell schlagt vor, die Vorlage zu vertagen.

Herr Dr. Brock konstatiert, dass sich bei einer Vertagung der Vorlage im Bauausschuss die
Burgerschaft sich nicht mehr in dieser Wahlperiode mit dem Thema befassen kénne.

Herr Ramcke mochte eine Antwort von der Verwaltung haben, ob die Vorlage dem Be-

schluss der Burgerschaft entgegenstehe. Wenn dies der Fall sei, solle die Vorlage vertagt
werden.
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Herr Zander erklart, dass bei einer Vertagung die Vorlage erst im Juni die Blrgerschaft errei-
chen kénne. Wenn die Verwaltung sage, dass der bisherige Blrgerschaftsbeschluss nicht
umsetzbar sei, dass musse das Thema nochmal in der Birgerschaft behandelt werden. Da-
her sei die CDU daflr, die Vorlage ohne Votum weiterzugeben. Die Vorlage werde zudem
nachste Woche auch noch im Hauptausschuss behandelt.

Herr Dr. Brock beantragt, TOP 3.14 ohne Votum direkt weiter zu geben.
Der Bauausschuss stimmt dem einstimmig zu.

Herr Ramcke weist auf seinen Austauschantrag unter TOP 7.3.1 hin.

Frau Haltern sagt, dass die Vorlage unter TOP 3.12 einen erheblichen Beratungsbedarf ha-
be, da die Vorlage einen enormen Einfluss auf die Haushaltsplanung der nachsten Jahre
habe. Sie wolle erst wissen, wie der Ausschuss fur Umwelt, Sicherheit und Ordnung das
Thema bewerte und beantrage die Vertagung.

Herr Dr. Brock antwortet, dass von einer heutigen Befassung abgesehen werden kénne, da
dazu eine gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss fir Umwelt, Sicherheit und Ordnung
stattfinden solle.

Der Bauausschuss stimmt der Vertagung einstimmig zu.

Herr Dr. Brock weist darauf hin, dass der Antrag unter TOP 7.2 bereits im Hauptausschuss
abgelehnt worden sei und fragt, ob der Antrag aufrechterhalten werden solle.
Herr Ramcke bejaht dies.

Herr Dr. Brock beantragt, TOP 3.3, TOP 3.4, TOP 3.5 und TOP 3.6 gemeinsam zu behan-
deln und die TOPs unter TOP 5 und TOP 6 vor den TOPs unter TOP 4 zu behandeln. Wei-
terhin beantragt er die Vertagung von TOP 4.6 bis der Masterplan Klimaschutz vorliegt und
die Vertagung von TOP 4.7 bis der nachste RNVP vorliegt.

Herr Ramcke fragt, wie mit TOP 11.2 umgegangen werden solle.
Herr Dr. Brock beantragt, dass TOP 11.2 analog zu TOP 3.14 ohne Votum weitergegeben
werde.

Herr Pluschkell fragt, ob der RNVP Bestandteil des VEP werde oder vorher vorliegen werde.
Frau Hagen antwortet, dass der RNVP vorher vorliegen werde.

Der Bauausschuss beschliel3t die beantragte Erweiterung der Tagesordnung unter Anerken-
nung der gegebenen Dringlichkeit sowie Vertagung, Vorziehung, gemeinsame Behandlung,
Weitergabe ohne Votum und die nichtéffentliche Behandlung der hierflir jeweils vorgesehe-
nen TOP.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift

zu 2.1 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.02.2023

Herr Pluschkell fragt, wann die Antwort zu der Anfrage bzgl. der Teileinziehung vorgelegt
werde.
Frau Hagen antwortet, dass die Antwort in der Niederschrift enthalten sei.

Die Niederschrift wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
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zu 2.2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 06.03.2023

Die Niederschrift liegt noch nicht vor.

zu3l Beschlussvorlagen

zu 3.1 BW 60 Sandbergbriicke: Abbruch und Herstellung eines niveaugleichen Kno-
tenpunkts - Projektfreigabe
Vorlage: VO/2022/11646

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2 und TOP 3.1.3 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussi-
on ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

Herr Dr. Brock erklart, dass er die Beschlussvorlage und die Antrage unter TOP 3.1.1, TOP
3.1.2 und TOP 3.1.3 bis zur Bauausschusssitzung am 15.05.2023 vertagen wolle mit der
Malgabe, dass die Fragen, die diese Antrage aufwerfen wirden, seitens der Verwaltung
beantwortet werden wiirden. Wenn der Knotenpunkt nur mit einer schlechteren Verkehrsqua-
litdt als B hergestellt werden kdnne, solle beantwortet werden, um welche Verbindung es
sich handle, da der Knotenpunkt, wenn er nur aufgrund einer unwichtigen Verbindung mit C
bewertet werden kdnne, akzeptabel ware.

Herr Ramcke unterstutzt diesen Antrag und rat der Verwaltung dazu, ihre Planungsgrundsat-
ze zu Uberdenken, da die Planung keine Berucksichtigung dahingehend beinhalte, dass in
Zukunft ein anderer Modal Split verfolgt werde, obwohl das Bauwerk Uber die nachsten Jahr-
zehnte stehen solle. Daher sei die vorliegende Planung nicht haltbar.

Herr Dr. Brock figt an, dass diese Diskussion dann auf der Grundlage einer verbesserten
Vorlage gefuhrt werden konne.

Frau Hagen weist darauf hin, dass die Zeit drange, da es bis 2025 eine neue Lésung geben
musse. Es ware wichtig, immerhin eine grundsatzliche Entscheidung zu bekommen, ob eine
Kreuzung oder eine Brucke gewlnscht sei. Die Qualitatsstufe B zum Mal3stab der Planung
zu machen bewerte sie als schwierig, auch wenn die Verwaltung verstehe, dass eine besse-
re LOsung als die jetzige oder die Qualitatsstufe D gewtinscht sei. Die Entscheidung, in wel-
che Richtung es gehen solle, misse aber in der heutigen Sitzung gefallt werden.

Herr Dr. Brock entgegnet, dass das Projekt bekannt sein misse, bevor eine Projektfreigabe
erteilt werde. Er sehe einen breiten Konsens fur das vorgeschlagene Verfahren und wolle
wissen, warum diese knappe Zeit nicht zur Verfigung gestellt werde.

Herr Pluschkell méchte wissen, woraus sich die Dringlichkeit ableite. Der Vorschlag des Vor-
sitzenden sei nachvollziehbar, aber eine Sperrung der Briicke ware ein Fiasko.

Frau Schoélkopf erlautert die Probleme mit dem Bauwerk. Es handle sich um eine Konstrukti-
on, die heute nicht mehr in der Art gebaut werden wirde. Es gebe Risse am Querauflieger
und in der Bauwerksmitte. Das Bauwerk werde engmaschig Uberprift, aber aufgrund des
baulichen Zustands sei die Dringlichkeit gegeben. Aus der Vorplanung habe man sich ent-
schieden, dass ein Rickbau die bessere Alternative sei, aber eine Instandsetzung des Be-
stands sei immer moglich. Der Prifer habe bestéatigt, dass das Bauwerk noch bis 2025 ste-
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he, darliber hinaus sei es aber sehr fraglich. Es werde jetzt die Entscheidung gebraucht, ob
die Brucke bleiben oder zurtickgebaut werden solle. Die Verwaltung wirde sie in diesem Fall
instandsetzen, wenn sie noch weiter umgebaut werden solle, musste noch deutlich mehr in-
vestiert werden.

Herr Dr. Brock dankt fur die Erklarung, entgegnet aber, dass die Entscheidung des Bauaus-
schusses ebenfalls Zeit brauche, da es sich nicht nur um eine technische Frage handle,
sondern auch um eine verkehrsplanerische. Er habe nicht erkennen kénnen, warum die Poli-
tik nicht noch ein paar Wochen zur Beurteilung habe.

Herr Ramcke betont, dass eine neue Briicke an diesem Ort mindestens 70 Jahre stehen
wurde und es in dieser Zeit nicht mehr den Verkehr von heute geben wirde. Der Modal Split
solle auch verandert werden. Es kdnne keine Entscheidung getroffen werden, in der dies
nicht bertcksichtigt werde.

Herr Leber weist darauf hin, dass diese Vorlage bereits mehrfach im Bauausschuss behan-
delt worden sei und auch noch im Hauptausschuss behandelt werden solle. Er wiirde mit
einer Entscheidung nicht bis zur nachsten Wahlperiode warten wollen. Eine Vertagung auf
den 15. Mai sei in Ordnung.

Herr Pluschkell sagt, dass er nach den Ausfuhrungen der Verwaltung die Notwendigkeit ei-
ner zeitnahen Entscheidung sehe. Er bittet um Unterbrechung der Sitzung.

Herr Dr. Brock fragt, ob es moglich sei, die Fragen aus den Antragen bis zur nachsten Sit-
zung zu beantworten.

Der Vorsitzende unterbricht die Sitzung um 16:37 Uhr.
Der Vorsitzende fahrt um 16:50 mit der Sitzung fort.

Herr Leber kritisiert die Pause, Einschatzungen der Verwaltung seien fir alle Ausschussmit-
glieder interessant. Er habe sich die Antrage nochmal angesehen, bei allen sei die Prifung
der Dreispurigkeit neben anderen Aspekten vorhanden, wenn dies zusammengefasst werde,
kénne die Verwaltung dies in der nachsten Zeit grob beantworten.

Herr Dr. Brock erwidert, dass er sich als Ausschussvorsitzender im Interesse einer Losung
mit der Senatorin unterhalten habe und dies genauso sehe. Die Verwaltung habe zugesagt,
innerhalb der nachsten zwei Wochen zuzuarbeiten, die Kommunikation konne uUber Frau
Senatorin Hagen erfolgen. Er wiirde vorschlagen einen gemeinsamen Antrag zu erarbeiten.
Dies solle bis zum 03.04.2023 erledigt sein. Er stellt den Antrag, die Vorlage zu vertagen
mit der MaRgabe, dass die Verwaltung die Fragen aus den Antragen bis dahin so weit
wie moglich erlautere.

Herr Ramcke fragt, wie die Verwaltung mit den Planungsgrundsatzen umgehen wolle.

Frau Hagen erklart, dass dies noch nicht festgestellt werden kénne, da unterschiedliche
Wiunsche an das Bauwerk gedul3ert werden wirden. Die Verwaltung werde sehen, wie viele
Fragen noch zufriedenstellend beantwortet werden kdnnten und welcher Entscheidungskor-
ridor sich abzeichne. In zwei Wochen kdnne zwar keine komplette Kreuzung geplant werden,
aber eine Tendenz werde sich abzeichnen, und daraus ein Lésungsansatz, der hoffentlich
breite Unterstutzung finde.

Der Vorsitzende lasst Uiber seinen Vertagungsantrag abstimmen.
Der Bauausschuss stimmt dem Vertagungsantrag einstimmig zu.
Beschluss:

Das Projekt ,BW 060 Sandbergbricke: Abbruch und Herstellung eines niveaugleichen Kno-
tenpunktes” wird freigegeben.
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einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 3.1.1 AM Loétsch (CDU) Antrag zu: BW 60 Sandbergbriicke: Abbruch und Herstel-
lung eines niveaugleichen Knotenpunkts - Projektfreigabe
Vorlage: VO/2022/11646-02

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2 und TOP 3.1.3 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussi-
on ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 3.1.2 BM Pluschkell: Antrag zu TOP 3.6 BW 60 Sandbergbriicke: Abbruch und Her-
stellung eines niveaugleichen Knotenpunkts - Projektfreigabe
Vorlage: VO/2022/11646-03

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2 und TOP 3.1.3 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussi-
on ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum
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zu 3.1.3 Anderungsantrag des AM Michael Matthies: zu VO/2022/11646 Punkt 2.5 und
2.6
Vorlage: 2022/11646-01-02

TOP 3.1, TOP 3.1.1, TOP 3.1.2 und TOP 3.1.3 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussi-
on ist unter TOP 3.1 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 3.2 Bebauungsplan 31.09.00 - Ivendorfer LandstraBe / Solarpark - und zugehérige
148. Anderung des Flachennutzungsplanes
Aufstellungsbeschliisse
Vorlage: VO/2023/11849

Herr Ingwersen sagt, dass er sich Uber den Erhalt von den Knicks und den Badumen freuen
wurde, aber ob dies nicht die Module verschatte.

Herr Schréder antwortet, dass im Rahmen einer Standortuntersuchung festgestellt worden
ware, dass der Standort im Grundsatz sehr gut geeignet sei.

Beschluss:

1. Fdr den im Stadtteil Traveminde an der Ivendorfer Landstral3e gelegenen und im beilie-
genden Ubersichtsplan (Anlage 1) umgrenzten Bereich wird der Bebauungsplan
31.09.00 — Ivendorfer LandstralRe / Solarpark - aufgestellt.

Der Flachennutzungsplan der Hansestadt Libeck wird fir den Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes 31.09.00 Ivendorfer Landstra’e / Solarpark im Parallelverfahren nach
§ 8 Abs. 3 BauGB geandert (148. Anderung).

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes und der Anderung des Flachennutzungspla-
nes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung einer Photovol-
taik-Freiflachenanlage als Solarpark geschaffen werden.

2. Die Aufstellungsbeschliisse sind gemaf § 2 Abs. 1 BauGB ortsliblich bekannt zu ma-
chen.

3. Die frihzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit mit der Erdrterung Uber die allgemeinen
Ziele und Zwecke der Planung gemal § 3 Abs. 1 BauGB soll in Form eines zweiwdchi-
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gen Aushanges einschlieBlich Einstellen der Unterlagen in das Internet durchgefuhrt
werden.

4. Die frihzeitige Unterrichtung der Behdérden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemal § 4 Abs.1 BauGB soll erfolgen.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss beschliel3t einstimmig geméal3 Beschlussvorschlag.

zu 3.3 Bebauungsplan 32.40.00 - TorstraBe / Auf dem Baggersand -
Satzungsbeschluss
Vorlage: VO/2023/11928

Gemé&l TOP 1 werden TOP 3.3, TOP 3.4, TOP 3.5 und TOP 3.6 gemeinsam behandelt. Die
Diskussion ist unter TOP 3.3 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

Frau Haltern dankt der Verwaltung fiir die schnelle Bearbeitung. Der Zeitpunkt sei der richti-
ge, um regulierend einzugreifen, und komme der Bevolkerung zu Gute.

Herr Dr. Brock beantragt, tber TOP 3.3, TOP 3.4, TOP 3.5 und TOP 3.6 en bloc abzustim-
men.

Der Bauausschuss stimmt dem einstimmig zu.

Beschluss:

1. Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungspla-
nes 32.40.00 — Torstral3e / Auf dem Baggersand — sowie zu den Entwurfen der parallel
ausgelegten Bebauungsplane 32.41.00 — Moorredder / Fehlingstrale —, 32.42.00 —
Steenkamp / Strandweg — und 33.10.00 — Mecklenburger Landstraf’e / Kohlenhof — ab-
gegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit, der Behdrden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange hat die Blirgerschaft der Hansestadt Libeck gepriift und in die Ab-
wagung eingestellt. Gleiches gilt fiir die Stellungnahmen aus dem vorangehenden Betei-
ligungsverfahren nach § 3 BauGB, soweit sie fur die Abwagungsentscheidung zum Be-
bauungsplan noch von Belang sind.

Der Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgeflihrten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 1) gebilligt.
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Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Grinde in Kenntnis
zu setzen.

Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB wird der Bebauungsplan 32.40.00 — Torstralte / Auf
dem Baggersand — in der vorliegenden Fassung (Anlage 2) als Satzung beschlossen.

Die zugehorige Begriindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 5) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Beschluss des Bebau-
ungsplanes durch die Birgerschaft gemal § 10 Abs. 3 BauGB ortsiblich bekannt zu
machen.

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14

Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméal Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 3.4 Bebauungsplan 32.41.00 - Moorredder / FehlingstraRe -

Satzungsbeschluss
Vorlage: VO/2023/11930

Geméals TOP 1 werden TOP 3.3, TOP 3.4, TOP 3.5 und TOP 3.6 gemeinsam behandelt. Die
Diskussion ist unter TOP 3.3 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

Beschluss:

1.

Die wahrend der offentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Behoérdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungspla-
nes 32.41.00 — Moorredder / Fehlingstral’e — sowie zu den Entwirfen der parallel aus-
gelegten Bebauungsplane 32.40.00 — TorstralBe / Auf dem Baggersand —, 32.42.00 —
Steenkamp / Strandweg — und 33.10.00 — Mecklenburger Landstral’e / Kohlenhof — ab-
gegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit, der Behérden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange hat die Blrgerschaft der Hansestadt Libeck geprift und in die Ab-
wagung eingestellt. Gleiches gilt fiir die Stellungnahmen aus dem vorangehenden Betei-
ligungsverfahren nach § 3 BauGB, soweit sie fur die Abwagungsentscheidung zum Be-
bauungsplan noch von Belang sind.

Der Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgefiihrten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 1) gebilligt.
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Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Grinde in Kenntnis

ZU setzen.

2. Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB wird der Bebauungsplan 32.41.00 — Moorredder /
Fehlingstralde — in der vorliegenden Fassung (Anlage 2) als Satzung beschlossen.

Die zugehorige Begriindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 5) gebilligt.

3. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Beschluss des Bebau-
ungsplanes durch die Birgerschaft gemal § 10 Abs. 3 BauGB ortsiblich bekannt zu

machen.

Abstimmungsergebnis

einstimmige Annahme

einstimmige Ablehnung

Ja-Stimmen

14

Nein-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme

Vertagung

Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméal Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 3.5 Bebauungsplan 32.42.00 - Steenkamp / Strandweg -

Satzungsbeschluss
Vorlage: VO/2023/11932

Geméals TOP 1 werden TOP 3.3, TOP 3.4, TOP 3.5 und TOP 3.6 gemeinsam behandelt. Die
Diskussion ist unter TOP 3.3 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

Beschluss:

1. Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Behoérdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungspla-
nes 32.42.00 — Steenkamp / Strandweg — sowie zu den Entwirfen der parallel ausgeleg-
ten Bebauungsplane 32.40.00 — Torstralle / Auf dem Baggersand —, 32.41.00 — Moor-
redder / Fehlingstrale — und 33.10.00 — Mecklenburger LandstralRe / Kohlenhof — abge-
gebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit, der Behérden und der sonstigen Trager 6f-
fentlicher Belange hat die Blrgerschaft der Hansestadt Lubeck gepruft und in die Abwa-
gung eingestellt. Gleiches gilt fir die Stellungnahmen aus dem vorangehenden Beteili-
gungsverfahren nach § 3 BauGB, soweit sie fur die Abwagungsentscheidung zum Be-
bauungsplan noch von Belang sind.
Der Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgefiihrten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-

lage 1) gebilligt.
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Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Grinde in Kenntnis
zu setzen.

Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB wird der Bebauungsplan 32.42.00 — Steenkamp /
Strandweg — in der vorliegenden Fassung (Anlage 2) als Satzung beschlossen.

Die zugehorige Begriindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 5) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Beschluss des Bebau-
ungsplanes durch die Birgerschaft gemal § 10 Abs. 3 BauGB ortsiblich bekannt zu
machen.

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14

Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméal Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 3.6 Bebauungsplan 33.10.00 - Mecklenburger LandstraRe / Kohlenhof -

Satzungsbeschluss
Vorlage: VO/2023/11933

Geméals TOP 1 werden TOP 3.3, TOP 3.4, TOP 3.5 und TOP 3.6 gemeinsam behandelt. Die
Diskussion ist unter TOP 3.3 wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.
Beschluss:

1.

Die wahrend der offentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Behoérdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf des Bebauungspla-
nes 33.10.00 — Mecklenburger Landstral’e / Kohlenhof — sowie zu den Entwirfen der
parallel ausgelegten Bebauungsplane 32.40.00 — Torstralle / Auf dem Baggersand —,
32.41.00 — Moorredder / Fehlingstrale — und 32.42.00 — Steenkamp / Strandweg — ab-
gegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit, der Behérden und der sonstigen Trager
offentlicher Belange hat die Blrgerschaft der Hansestadt Libeck geprift und in die Ab-
wagung eingestellt. Gleiches gilt fiir die Stellungnahmen aus dem vorangehenden Betei-
ligungsverfahren nach § 3 BauGB, soweit sie fur die Abwagungsentscheidung zum Be-
bauungsplan noch von Belang sind.

Der Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgefiihrten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 1) gebilligt.
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Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Grinde in Kenntnis
zu setzen.

2. Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB wird der Bebauungsplan 33.10.00 — Mecklenburger
Landstralie / Kohlenhof — in der vorliegenden Fassung (Anlage 2) als Satzung beschlos-
sen.

Die zugehdrige Begrindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 5) gebilligt.

3. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den Beschluss des Bebau-
ungsplanes durch die Birgerschaft gemal § 10 Abs. 3 BauGB ortsliblich bekannt zu
machen.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig gemal Beschlussvorschlag zu beschlieRen.

zu 3.7 AuBerplanmafige Bewilligung von Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr 2023 fiir
die Planung und vorbereitende MaRnahmen fir Photovoltaik-Anlagen (PV-An-
lagen) auf Liibecker Schulgebiduden sowie Aufnahme der MaBRnahme in den
investiven Haushaltsplan 2024
Vorlage: VO/2023/11941

Herr Ramcke begrif3t die Vorlage, es handle sich um einen wichtigen Schritt. Er fragt wie die
Umsetzung erfolgen solle, da die Verwaltung haufig mit Kapazitatsproblemen zu kampfen
habe.

Herr Babendererde stellt den Projektleiter, Herr Ramin, vor.

Herr Ramin erldutert die Umsetzung. Durch die Art und Weise wie PV-Anlagen eingerichtet
werden, konne die Planung der Mal3nahme stark gebundelt erfolgen.

Beschluss:

Im Haushaltsjahr 2023 werden fur das Projekt ,PV-Anlagen auf Lubecker Schulen® gem.
§ 82 (I) Gemeindeordnung fir Schleswig-Holstein Haushaltsmittel in H6he von 243.000 EUR

zur Verfligung gestellt. Die Deckung dieser auRerplanmafiigen Mittel erfolgt aus dem Be-
reichsbudget des Gebaudemanagements.
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Daruber hinaus werden fir die Vergaben von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen in 2023
Verpflichtungsermachtigungen in Hohe von 1.200.000 EUR ubertragen, die dann im Haus-
haltsjahr 2024 kassenwirksam werden.

Fur das Haushaltsjahr 2024 werden fur die Ausfihrung der erforderlichen Baumalinahmen
insgesamt 1.353.000 EUR in der Haushaltsplanung berlcksichtigt.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméal Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 3.8 Bebauungsplan 32.61.00 - Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg -
Satzungsbeschluss
134. Anderung des Flichennutzungsplanes fiir den Teilbereich Neue Teuten-
dorfer Siedlung - abschlieBender Beschluss
Vorlage: VO/2023/11965

Herr Matthies beantragt die Vertagung, da er noch mehrere offene Fragen habe.

Frau Hagen weist darauf hin, dass die Blrgerschaft im Marz zum letzten Mal in dieser Wahl-
periode tage und es wiunschenswert ware, wenn dieses Vorhaben nicht auf den Juni vertagt
werde, ohne zu wissen, ob die neu gewahlte Blrgerschaft in ihrer konstituierenden Sitzung
Uberhaupt dazu komme, die Satzung zu beschliel3en. Dies kdnne einen Satzungsbeschluss
im August bedeuten, was eine gewaltige Verzdgerung bedeute. Die Verwaltung wirde eher
versuchen wollen, die Fragen direkt zu beantworten.

Herr Matthies pladiert weiterhin fur eine Vertagung.

Herr Schroder bittet darum, im Sinne einer beschleunigten Abwicklung, die Fragen zu stel-
len. Er schlage vor, Fragen zu sammeln.

Herr Dr. Brock erklart, dass es auch in seiner Fraktion Fragen gegeben habe, aber dieses
Vorhaben bereits sehr lange diskutiert worden ware und Wohnraum in Travemunde bendétigt
werde. Daher werde er einer Vertagung nicht zustimmen.

Herr Lutzkat fragt, was mit der Formulierung gemeint sei, dass die Stellplatzquoten unter-
schritten werden kénnten.

Frau Belchhaus erklart, dass das Mobilitatskonzept gemaR Festsetzung lediglich eine Option
sei, die nur eventuell zum Tragen kommen kdnne, wenn der Vorhabentrager einen niedrige-
ren Stellplatznachweis anstrebe. Eine Minderung des Stellplatzschlissels konne nur mit ei-
nem abgestimmten Mobilitatskonzept ermdglicht werden. Es handle sich nur um eine Siche-
rungsoption, falls ein geringer Stellplatznachweis als festgesetzt vom Vorhabentrager ge-
wlnscht werde.
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Herr Lutzkat driickt sein Unverstandnis dariber aus, warum die Passage nicht gestrichen
werde.

Frau Belchhaus entgegnet, dass es diesen Passus auch in anderen Verfahren gebe, da nicht
bekannt sei, wie sich der Autobesitz in Zukunft entwickle.

Herr Pluschkell dankt Herrn Lutzkat fir die Nachfrage, da er urspriinglich davon ausgegan-
gen sei, dass mit dem Mobilitdtskonzept das Mobilitatskonzept Traveminde gemeint gewe-
sen sei. Dies sei aber offensichtlich nicht der Fall, daher wiirde er Herr Lutzkat zustimmen.

Frau Haltern fragt, ob das Freiraumkonzept noch den Ful3- und Radweg um das Gebiet her-
um enthalte.
Frau Belchhaus bejaht dies.

Frau Haltern sagt, dass in den textlichen Festsetzungen festgehalten sei, dass die Architek-
tur sich den geologischen Gegebenheiten anpassen solle und bezuglich der First- und
Traufhéhe das héhere Gebaude mallgeblich sei. Sie fragt ob dies bedeute, dass niedrigere
Gebaude teilweise ein zusatzliches Geschoss bekommen missten.

Frau Belchhaus antwortet, dass diese Regelung besteht, damit es keine Treppenldsung bei
der Dachgestaltung gebe.

Herr Dr. Brock méchte wissen, ob sich der Passus nur auf die Dacher des jeweiligen Dop-
pelhauses beziehen wiirden, nicht auf alle Hauser.
Frau Belchhaus bejaht dies.

Frau Haltern fragt zu den textlichen Festsetzungen auf Seite 28, ob es einen Fehler in der
Bauzeichnung gebe, da die Angaben zu GRZ und GFZ nicht dazu passen wiirden. Entweder
mussten die Gebaude héher gebaut werden, oder eine Angabe in der Zeichnung sei inkor-
rekt.

Frau Belchhaus entgegnet, dass die Hohe der Gebaude limitiert sei.

Frau Haltern sagt, dass es dann einen Fehler in der Zeichnung geben musse.

Frau Belchhaus verspricht eine Korrektur, sofern es sich um einen redaktionellen Fehler
handle.

Nachtrag zur Niederschrift:

Wie in der Gegenuberstellung auf Seite 29 Punkt 34 dargelegt, kdnnen weiterhin (auch nach
Erhéhung der BGF) alle Festsetzungen eingehalten werden, es handelt sich nicht um einen
redaktionellen Fehler.

Frau Haltern pladiert daflir, die Bauzeitvorgabe bei einer Frist von flnf anstatt sieben Jahren
zu belassen.

Frau Belchhaus antwortet, dass alle eine schnelle Umsetzung befiirworten wirden, aber es
musse auch zeitlich machbar sein. Das Baugebiet werde in mehreren Abschnitten realisiert,
es konne nicht gleichzeitig tberall gebaut werden.

Frau Haltern mochte wissen, ob die Vorgabe von funf Jahren fur vollig unrealistisch gehalten
werde.

Frau Franzen von BPD Immobilienentwicklung, die vom Bauausschuss Rederecht erhalten
hat, erklart, dass Spielraum zur Umsetzung bendtigt werde und funf Jahre dafir nicht ausrei-
chen wirden. Aullerdem gebe es hohe Vertragsstrafen.

Frau Wedemann von BPD Immobilienentwicklung, die ebenfalls vom Bauausschuss Rede-
recht erhalten hat, weist darauf hin, dass die Moorbek erst renaturiert werden und das Bau-
gebiet erschlossen werden musse, was bereits eineinhalb Jahre dauere, vorher kénne nicht
gebaut werden. Die Bauzeiten im Geschosswohnungsbau wirden mittlerweile 30 Monate
betragen, daher kénne die Umsetzungsfrist nicht auf finf Jahre begrenzt werden.
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Herr Ramcke lobt die Mdglichkeit, mittels eines begriindeten Mobilitatkonzepts die Stellplatz-
quote zu verringern.

Herr Schroder weist darauf hin, dass bei der Nutzung dieser Option diese auch vorgestellt
werden wirde, damit es plausibel und nachvollziehbar sei. Die Option solle aber fir die Zu-
kunft nicht ausgeschlossen werden.

Herr Ramcke erklart, dass seine Fraktion gegen den Satzungsbeschluss stimmen wiirde, da
man von Anfang an gegen eine Erweiterung in das LSG hinein gewesen sei.

Herr Dr. Brock fragt, ob Herr Schréder die Anfragen von Herrn Matthies beantworten kénne.
Er fragt Herrn Matthies, ob es ihm ansonsten ausreiche, wenn die Antworten bis zur Birger-
schaftssitzung vorliegen wirden.

Frau Hagen fiigt an, dass die Antworten vorher den Bauausschussmitgliedern zur Kenntnis
gegeben werden wirden.

Herr Matthies druckt seine Zustimmung aus. Er wolle das Vorhaben auch nicht verzdgern,
sondern begrife es explizit.

Herr Dr. Brock entgegnet, dass er dies auch nicht so aufgefasst habe. Er fragt, ob der Verta-
gungsantrag damit zurickgezogen werde.Herr Matthies bejaht dies.
Beschluss:

1. Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB)
und der Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf der 134. Anderung
des Flachennutzungsplanes und zum Entwurf des Bebauungsplanes 32.61.00 — Neue
Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg — sowie die in der nachfolgenden einge-
schrankten Beteiligung nach § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB zu Anderungen des ausgelegten
Bebauungsplanentwurfes abgegebenen Stellungnahmen der Offentlichkeit, der Behor-
den und der sonstigen Trager offentlichen Belange hat die Blrgerschaft der Hansestadt
Libeck geprift und in die Abwagung eingestellt. Gleiches gilt flr die Stellungnahmen
aus vorangehenden Beteiligungsverfahren nach den §§ 3 und 4 BauGB, soweit sie flr
die Abwagungsentscheidung zu den Bauleitplanen noch von Belang sind.

Der Bericht zur Prifung und Abwagung der im Rahmen der durchgeflihrten Beteili-
gungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung (An-
lage 1) gebilligt.

Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, diejenigen, die eine Stel-
lungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Grinde in Kenntnis
Zu setzen.

2. Die 134. Anderung des Flachennutzungsplanes wird in der vorliegenden Fassung (Anla-
ge 2) beschlossen.

Die zugehdrige Begrindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 3) gebilligt.

3. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Anderung des Flachen-
nutzungsplanes dem Ministerium flr Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des
Landes Schleswig-Holstein geman § 6 Abs. 1 BauGB zur Genehmigung vorzulegen.
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4. Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB sowie nach § 84 der Landesbauordnung wird der
Bebauungsplan 32.61.00 — Neue Teutendorfer Siedlung / Am Dreilingsberg — in der vor-
liegenden Fassung (Anlage 4) als Satzung beschlossen.

Die zugehorige Begriindung wird in der vorliegenden Fassung (Anlage 7) gebilligt.

5. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Erteilung der Genehmi-
gung der 134. Anderung des Flachennutzungsplanes gemaR § 6 Abs. 5 BauGB sowie
den Beschluss des Bebauungsplanes durch die Blrgerschaft gemal § 10 Abs. 3 BauGB
ortsublich bekannt zu machen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 10
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen 4
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt mehrheitlich gemall Beschlussvorschlag zu beschliel3en.

zu 3.9 AuBerplanmaBige Bewilligung gemaR § 82 (1) Gemeindeordnung Schleswig-
Holstein von Mitteln zur Deckung von Auszahlungen, InvestitionsmaRBnahme
075 - Ersatz Klappschute T11
Vorlage: VO/2023/11993

Beschluss:

Bei dem Produktsachkonto 552001 075.7831000 — Wasser und Hafen, Ersatz Klappschute
T11, Erwerb bewegliches Anlagevermdgen werden fur das Haushaltsjahr 2023
1.029.000 EUR zur Deckung des Bedarfes auflerplanmafig bewilligt.

Deckung: Eine Deckung in Hohe von 1.029.000 EUR erfolgt aufgrund von absehbaren Min-
derauszahlungen aus dem Produktsachkonto 552001 106.7852000 — Wasser und Hafen,
Erneuerung Kaimauer Kohlenhofkai, TiefbaumalRnahmen. Die Mittel stehen auf dem genann-
ten Produktsachkonto im Haushalt 2023 zur Verfugung.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 14
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum
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Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméafR Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 3.10 Projektfreigabe Rad- und Gehwegsanierung Wesloer LandstraRe 2023 - inves-
tiv
Vorlage: VO/2023/11934

Herr Ramcke méchte wissen, welches grundsatzliche Verstandnis derzeit bei der Verwaltung
zur Planung von StralRen vorliege. Zur nachsten Biirgerschaft liege ein Antrag vor, nachdem
in Zukunft alle Strallen ERA-konform zu erstellen seien, mit dieser Beschlussvorlage werde
aber ein Vorschlag eingebracht, der sehr zu winschen Ubrig lasse. Hier misse mehr Uber
die Moéglichkeiten nachgedacht werden. Bei einer Kreisstralte wiirde die Verwaltung so nicht
vorgehen, und bei Radwegen sollte mit einer ahnlichen Ernsthaftigkeit vorgegangen werden.
Er wirde daher eine Vertagung anregen.

Herr Wallendzik fuhrt aus, dass es sich um eine Sanierung handle, was bedeute, dass das
Vorhandene aufgearbeitet werde. Bei einer Neuplanung ware dies betrachtet worden, aber
dann wirde die Malinahme eine grofiere und teurere Dimension annehmen.

Herr Dr. Brock sagt, dass es ein stetiges Dilemma sei, ob es besser oder ob es super wer-
den solle.

Frau Hagen erklart, dass der ERA-Standard flir den Neubau gelte, bei der Arbeit im Bestand
werde versucht, so gut wie méglich an den Standard heranzukommen, aber man musse die
vorhandenen Rahmenbedingungen berlcksichtigen. Dort, wo es moglich sei, wirden die
Breiten erhéht werden. Es gebe dort auch einen Baumbestand und ein FuRgangeraufkom-
men. Ein standardisierter Ausbau sei nicht mdglich.

Herr Dr. Brock sagt, dass er nicht viel Raum fir eine Vertagung sehe, viel mehr In-
formationen werde der Ausschuss dazu nicht bekommen kénnen.

Herr Ramcke spricht sich erneut fir eine Vertagung aus. Diese Aspekte aulden vor zu lassen
sei nicht zukunftsweisend.

Herr Dr. Brock schlagt vor, dass die Planung in Zukunft vorgestellt werden kénne, damit die
Méglichkeiten deutlich werden wiirden. Der ERA-Standard werde gerne flr ein Allzweckmit-
tel gehalten, so kénne der Ausschuss auch die Zwange kennen lernen. Das Thema solle in
einer der nachsten Sitzungen vorgestellt werden.

Frau Hagen regt an, die Planung zu beschliel’en und diese dann vorzustellen, wenn sie vor-
liege.

Herr Dr. Brock fragt, ob Herr Ramcke immer noch eine Vertagung wiinsche.

Herr Ramcke beantragt die Vertagung.

Herr Pluschkell begrifit den Vorschlag von Frau Hagen, da dies auch die Gelegenheit béte,
dass der Ausschuss sich mit dem ERA-Standard vertraut mache, da viele immer nur auf die
Mindestbreiten verweisen wirden, die restlichen Inhalte aber unter den Tisch kehren wdir-
den.

Der Vorsitzende lasst Uber den Vertagungsantrag von Herrn Ramcke abstimmen.

Fur die Vertagung: 5 Stimmen
Gegen die Vertagung: 9 Stimmen
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Der Bauausschuss lehnt den Vertagungsantrag mehrheitlich ab.

Herr Dr. Brock fragt, ob das Vorhaben dennoch vorgestellt werde.
Frau Hagen sagt zu, dass das Vorhaben vor der Ausschreibung vorgestellt werde.
Beschluss:

Der Birgermeister wird ermachtigt, die BaumalRnahme Geh- und Radwegsanierung in der
Wesloer Landstrale umzusetzen.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 10
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen 4
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméal Beschlussvorschlag zu beschlieen.

zu 3.11  Projektfreigabe "Neubau Feuerwehrgeratehaus Kronsforde"
Vorlage: VO/2023/11961

Herr Vorkamp verlasst den Raum.
Beschluss:

1.) Der Birgermeister wird ermachtigt mit dem Neubau des ,Feuerwehrgeratehaus in Krons-
forde* auf der Grundlage der vorliegenden EW-Bau zu beginnen (Hauptausschuss).

2.) Der bei dem Produktsachkonto 111029 537 7851000 Feuerwehrgeratehaus FFW Krons-
forde bestehende Sperrvermerk gem. § 12 Abs. 2 GemHVO-Doppik wird aufgehoben. Die
Haushaltsmittel in Hohe von 300.000,00 EUR werden gleichzeitig freigegeben (Blirger-
schaft).

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 13
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméafR Beschlussvorschlag zu beschlie3en.

zu 3.12 Gemeinsame kooperative Leitstelle mit der Polizei in einem Neubau der Feu-
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erwache 2 und Neubau der Notfallsanitaterschule
Vorlage: VO/2022/11745

Gemé&l TOP 1 vertagt.
Beschluss:

1.

3

Der Burgermeister wird beauftragt:

a) mit der Erstellung einer Entwurfsunterlage-Bau (EW- Bau) fiir einen Neubau der
Feuerwache 2 mit kooperativer Leitstelle gemeinsam mit der Polizei auf dem Grund-
stiick Welsbachstral’e 2 unter Berlcksichtigung des aktualisierten Raumbedarfes der
Feuerwehr (Stand Januar 2023).

b) ein geeignetes Grundstuick fur die Interims-Wache bei Neubau der Feuerwache 2
zu finden und vertraglich (z. B. im Rahmen eines Kauf-, Miet- oder Pachtvertrags) zu
sichern sowie die Herrichtung der Wache herzustellen. Hiertiber ware je nach Ver-
tragsinhalt der Blrgerschaft / dem Hauptausschuss eine Beschlussvorlage entgegen-
zubringen.

c) mit dem Land in weitere Gesprache Uber die Finanzierung und Fdrderung einzutre-
ten.

d) regelmafig im Ausschuss fir Umwelt, Sicherheit und Ordnung und im Bauaus-
schuss Uber den Projektfortschritt zu berichten.

Der Blrgermeister wird beauftragt, mit der Bundesagentur fir Arbeit Verhandlungen
Uber eine Grundstickserweiterung der Welsbachstralle 2 aufzunehmen. Der Blrger-
schaft ist eine Ankaufsvorlage Uber den beabsichtigten Grundstiickserwerb, zum Ver-
kehrswert oder unter gleichwertigen Bedingungen, von der Bundesagentur fir Arbeit,
entgegenzubringen.

Dem Neubau einer Notfallsanitaterschule am Standort Bornhovedstrale wird im

Grundsatz zugestimmt. Der Blrgerschaft ist eine entsprechende Bau- und Kostenplanung
vorzulegen.

Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen

Enthaltungen

Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 3.13 Projektfreigabe zur Verlangerung des Modellversuchs Fahrschein gegen Fiih-
rerschein
Vorlage: VO/2023/11947

Beschluss:
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Der Burgermeister wird beauftragt, den Modellversuch ,Fahrschein gegen Fuhrerschein® mit
jahrlich weiteren 500 OPNV-Jahresabos fortzufiihren. Dabei handelt es sich um 500 der sog.
Deutschlandtickets, die zur Verfigung gestellt werden. Der Aktionszeitraum ist auf max. drei
Jahre begrenzt.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 13
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss empfiehlt einstimmig geméal Beschlussvorschlag zu beschlieRen.

zu 3.14 Fortsetzung des Projektes "Buddenbrookhaus, Erweiterung, Umbau und Sa-
nierung, Mengstrae 4+6, 23552 Liibeck"
Vorlage: VO/2023/12037

Der TOP wird gemél3 TOP 1 ohne Votum weitergegeben.

Beschluss:

1. Die Burgerschaft nimmt den Bericht gemaf Anlage 1 zur Kenntnis.

2. Die Realisierung des Vorhabens ,Neue Buddenbrookhaus® wird auf der Grundlage
der Baugenehmigung und der denkmalrechtlichen Genehmigung vom 27.10.2022
fortgesetzt.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung

Ohne Votum X

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemafl TOP 1 die TOP unter TOP 4 nach den TOP
unter TOP 6 behandelt werden. Er ruft TOP 5.1 auf.

zu4 Uberweisungsauftrige aus der Biirgerschaft

Seite: 25/45



zu 4.1 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Ubernahme bauliche Anforderungen des EWKG
Vorlage: VO/2023/11895

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits lberschritten war und wird dadurch auf die ndchste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

Beschluss:

1. Der Blrgermeister wird aufgefordert die in den Absatzen 3, 5, 6, 7, und 8 des §4 Energie-
wende- und Klimaschutzgesetzes (EWKG) fur das Land definierten baulichen Standards bei
samtlichen Bauvorhaben der Stadt und aller Eigenbetriebe sinngemafl anzuwenden. In den
Gesellschaften mit stadtischer Mehrheitsbeteiligung wird der Blurgermeister beauftragt, einen
entsprechenden Gesellschafterbeschluss vorzulegen.

2. Weiterhin sollen fir samtliche fir samtliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen im Rahmen
von BaumalRnahmen die Anforderungen des §7 Absatz 1 LHO hinsichtlich der Berlcksichti-
gung von wirtschaftlichen, 6kologischen und sozialen Folgekosten in Form einer Lebenszy-
klusbetrachtung berticksichtigt werden.

Hierbei sind die letzten beiden Satze aus §4 (2) EWKG hinsichtlich der Berutcksichtigung
Okologischer Folgekosten anzuwenden.

3. Der Burgermeister wird aufgefordert, die hierfiir ggf. erforderlichen hoheren Investitions-
kosten bis zur nachsten Haushaltssitzung zu beziffern und in der erforderlichen Héhe in den
Haushalt einzustellen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu4.2 BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: MaRnahmen zur Energieeinsparung
Vorlage: VO/2023/11896

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20.00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
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Zeit bereits (berschritten war und wird dadurch auf die ndchste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

Beschluss:

1. Der Burgermeister wird aufgefordert, umgehend Uber die Bewirtschafter*innen/Hausmeis-
ter“innen der Gebaude der Stadt und ihrer Eigenbetriebe zu ermitteln, wo und in welchem
Umfang noch konventionelle Leuchtmittel in Betrieb sind und diese bis Ende 2024 komplett
auszutauschen. In den Gesellschaften mit stadtischer Mehrheitsbeteiligung wir der Biirger-
meister beauftragt, einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss vorzulegen.

2. Der Burgermeister wird aufgefordert weitere, kurzfristig umsetzbare, energetisch wirksame
Maflnahmen zu identifizieren und dort analog vorzugehen. (wie bspw. den Austausch unge-
regelter Heizungspumpen und fehlende hydraulische Abgleiche etc.)

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu4.3  BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Ausweitung der Quartierskonzepte
Vorlage: VO/2023/11899

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits lberschritten war und wird dadurch auf die ndchste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

Beschluss:

Um weitere Quartierskonzepte zur energetischen Sanierung gemeinsam mit externen
Dienstleistern zu entwickeln, umzusetzen und dafir jeweils Férdergelder einzuwerben, wer-
den im Personalplan 2 bisher unbesetzte und mit Budget hinterlegte Stellen umgewidmet
und schnellst mdglich besetzt.

Zudem werden im Verwaltungsvorschlag flr den Haushalt 2024 entsprechende Eigenanteile
der Hansestadt veranschlagt.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum
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zu 4.4 DIE LINKE: Radverkehr sicherer machen: EinbahnstraBen von Radfahrenden
beidseitig zu befahren
Vorlage: VO/2023/11904

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20.00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits (berschritten war und wird dadurch auf die ndchste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

Beschluss:

Die Burgerschaft moge beschlielen,

in Einbahnstralien, welche von Radfahrenden beidseitig befahren werden dirfen, werden
Autofahrende auf die Mdglichkeit entgegenkommender Radfahrer*innen visuell, z. B. Schil-
der und Fahrbahnmarkierungen, besser hingewiesen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 4.5 DIE LINKE: Angstzone Lindenplatz entscharfen
Vorlage: VO/2023/11910

Aufgrund der von den Mitgliedern des Bauausschusses einstimmig festgelegten Zeit zur Be-
endigung des Bauausschusses (20:00 Uhr) bzw. Beendigung des 6ffentlichen Teils der Sit-
zung (19:00 Uhr) konnte dieser Tagesordnungspunkt nicht mehr behandelt werden, da diese
Zeit bereits (berschritten war und wird dadurch auf die ndchste Sitzung des Bauausschus-
ses vertagt.

Beschluss:

Die Burgerschaft mége beschlielen:

In der Stralle Puppenbriicke wird der in Richtung Lindenplatz rechte Fahrstreifen zwischen
Willi-Brandt-Allee und Beginn der Bricke durch einen farblich abgesetzten Radweg ersetzt.

Anschlieend, ab Beginn der Bricke und kurz vor dem ersten auf der Strale aufgezeichne-
ten Rechtsabbiegepfeil, wird der Radverkehr auf die Mittelspur geleitet und wird durch einen
farblich klar markierten Fahrradstreifen bis zum Kreisverkehr geleitet.

Streckenfiihrung siehe Anhang.
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einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu4.6  BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN: Férderprogramm Fernwirme
Vorlage: VO/2023/11901

Geméal TOP 1 vertagt.

Beschluss:

Der Blrgermeister wird beauftragt, der Blrgerschaft bis September 2023 ein Férderpro-
gramm fur die Steigerung der Anschlisse in den bestehenden Fernwarmenetzen zur Ent-
scheidung vorzulegen.

Die finanziellen Mittel fiir dieses Programm sind im Haushaltsvoranschlag der Verwaltung fir
2024 zu veranschlagen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zu 4.7 DIE LINKE: Mit verbessertem OPNV die Verkehrswende stirken, Nachtverkehr
einfiihren und Taktung im Tagverkehr anpassen
Vorlage: VO/2023/11909

Gemél3 TOP 1 vertagt.
Beschluss:
Die Burgerschaft mdge beschliel3en:

A) Die Buslinien des SV Lubeck 1,2,3,5,6,7,9, 10 und 11, 12 und 16 fahren ab dem
31.08.2023 zwischen 0:30 Uhr und 5:00 Uhr mindestens einmal sttindlich.

B) Die Buslinien des SV Libeck 1,2,3,5,6,7,9, 10, 11,12 und 16 fahren ab dem 31.08.2023
von 5:00 Uhr bis 20:00 Uhr in einer Taktung von maximal 15 Minuten. Zwischen 19 und 24
Uhr sowie auf allen weiteren Buslinien darf eine Taktung von 20 Minuten nicht Gberschritten
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werden.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung X
Ohne Votum

zZub Berichte

zu 5.1 Abschaffung Preisstufe 3 in GroRB Steinrade - Neue Zonenzuordnung
Vorlage: VO/2022/11399-01

Herr Vorkamp betritt wieder den Sitzungsraum.

Herr Pluschkell sagt, dass es in Grol3 Grénau noch Haltestellen der Preisstufe 3 gebe und
fragt, ob dies damit mit erledigt worden sei.

Herr Stolte fuhrt aus, dass die Problematik mit Gro3 Grénau und mit Fahrgasten, die zu
IKEA Uber das Gebiet von Bad Schwartau fahren wiarden, noch nicht geldst sei. Aufgrund
des Deutschlandtickets hatten die umliegenden Gemeinden weniger Verhandlungsinteresse.
Es gebe hierzu noch kein Ergebnis, aber die Verwaltung bleibe an dem Thema dran.

Herr Pluschkell entgegnet, dass er dies verstehe, aber in Grol3 Gronau gebe es noch eine
Tarifzone, die sowohl Libecker Gebiet als auch das Gebiet von Grof3 Gronau umfasse.
Bericht:

Der Burgermeister wird gebeten, dafliir Sorge zu tragen, dass der Beschluss der Liibecker
Bilrgerschaft zur Einfihrung der Preisstufe 2 im Tarifgebiet 6000-6007 (Teilnetz ,Stadt Lu-
beck®) schnellstmdglich dahingehend umgesetzt wird, dass die Preisstufe 2 fir alle Haltestel-
len im Stadtgebiet Libeck gilt und alle Haltestellen aulerhalb des Libecker Stadtgebietes
erst dann in der Preisstufe 2 erreichbar sind, wenn hierzu entsprechende Vereinbarunggen
mit den jeweiligen Nachbargemeinden getroffen wurden.

Begriindung:
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In der Debatte in der Libecker Birgerschaft zur Einflihrung der Preisstufe 2 wurde deutlich,
dass die Fahrpreissenkung im gesamten Libecker Stadtgebiet flr die dort lebenden Men-
schen wirksam werden soll. Dabei sind Politik und Verwaltung offenbar gleichermal3en da-
von ausgegangen, dass die Tarifzonen 6000-6007 deckungsgleich sind mit dem Libecker
Stadtgebiet, was tatsachlich jedoch nicht der Fall ist. So werden z.B. Haltestellen in Steinra-
de nicht von der Preissenkung erfasst, dagegen Haltestellen in Gro3 Gronau mit einbezo-
gen.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 5.2 Sachstandsbericht zur Erbbaurechtsbestellung im ehemaligen AuBenmagazin
der Stadtbibliothek auf dem Priwall
Vorlage: VO/2022/11690

Frau Haltern sagt, dass sie sich fir das Konzept Erbbaurecht aussprechen wirde, um Wohn-
raum auf dem Priwall schaffen zu kénnen.Herr Ramcke stimmt dem zu.

Bericht:

Vermarktung des ehemaligen AuRenmagazins der Stadtbibliothek auf dem Priwall (Mecklen-
burger Landstralle 41 —47)

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 5.3 Verkehrswende Hinterland aus Sicht des PORT OF LUBECK
Vorlage: VO/2023/11950

Frau Hagen fihrt in das Thema ein.

Herr Kaschel stellt das Thema anhand einer Prasentation, die der Niederschrift als Anlage
beigeflgt ist, vor, und beantwortet Fragen aus der Politik.

Herr Zander verlasst die Sitzung und wird von Herrn Ingwersen vertreten.
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Bericht:

Der Hafenentwicklungsplan 2030 (HEP2030) fiir den PORT OF LUBECK wurde in der Sit-
zung der Lubecker Birgerschaft am 28.05.2020 beschlossen. Die im Zuge des HEP2030
getatigten strategischen Aussagen und Prognosen zur Entwicklung der erforderlichen Hinter-
landanbindungen sowie die Anpassung des Bahnknotens Libeck an die neue Bahnverkehrs-
achse FFBQ im EU-TEN-T Korridor ScanMed sind abzuarbeiten und zu konkretisieren. Mit
dem in der Anlage beigefugtem Bericht wird die zuklnftige Rolle der Hansestadt Lubeck mit
seinem PORT OF LUBECK umfassend skizziert. Die erforderlichen regionalen und tberregi-
onalen Verkehrs- bzw. Hinterlandanbindungen fir den Hafen sind benannt. Die beschriebe-
ne strategische Entwicklung des Standorts ist gemaR des in der Begrindung aufgeflhrten
Vorschlags zur stufenweisen Beteiligung durchzufuhren.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme zur beschriebenen Vorgehensweise auch im Hin-
blick auf die Kommunikationsstrategie.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 54 2. Statusbericht zum Umsetzungsstand des Hafenentwicklungsplans 2030
Vorlage: VO/2023/11971

Bericht:

Statusbericht 2022 zur Umsetzung des Hafenentwicklungsplans 2030.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6 Anfragen / Antworten / Mitteilungen
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zu 6.1 Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

zu 6.1.1 Antwort auf die Anfrage des AM Pluschkell (SPD): Tarifentwicklungsstrategie
Vorlage: VO/2021/10707-01

Antwort:
Anfrage des AM Pluschkell im Bauausschuss am 20.12.2021 (VO/2021/10707):

.Nach Mitteilung der Nah.SH startete am 01.10.2021 die Weiterentwicklung des SH-Tarifs. In
einem gemeinsamen Prozess mit den Kreisen und kreisfreien Stadten, den Verkehrsunter-
nehmen und der NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH will die NAH.SH eine Strategie
entwickeln, wie der SH-Tarif zu einem zukunftsorientierten, kundenfreundlichen, aber auch
ergiebigen Tarif weiterentwickelt werden kann. Die neue Tarifentwicklungsstrategie soll Ende
2022 in den Gremien des SH-Tarifs beschlossen werden.

Dieses vorausgeschickt, frage ich wie folgt:

1. Welche Mdglichkeiten sieht die Hansestadt Libeck fir ein Eingreifen der Nah.SH in
die Zustandigkeit und Verantwortung der NSH fir den SH-Tarif? Welche Chancen
und Risiken sind damit fiir die Ausgestaltung und Finanzierung des OPNV in Liibeck
verbunden?

2. Welche Auswirkungen ergeben sich aufgrund der Nah.SH-Strategie auf die Mitge-
staltungsmaoglichkeiten der Hansestadt Lubeck und ihrer Gesellschaften bei der kunf-
tigen Gestaltung des SH-Tarifs? Welche Auswirkungen sind zu erwarten beziglich
der kiinftigen Einnahmen und Zuschiisse fiir den OPNV in Liibeck?

3. Ist die von der Lubecker Burgerschaft beschlossene Absenkung der Fahrpreise im
OPNV im Bereich der Hansestadt Libeck durch die Nah.SH-Strategie betroffen?
Falls ja, in welcher Weise?

Wann wird der Beschluss der Libecker Burgerschaft zur Absenkung der Fahrpreise wirk-
sam? Welche Schritte sind hierfir erforderlich? Welche Schritte wurden bereits unternom-
men? Wann werden den politischen Gremien Vorschlage zur Gleichstellung der Fahrgaste in
der Kernzone 6000 mit den Blrger:innen in den Randzonen (Fahrten im Stadtteil zur Preiss-
tufe 1) entgegen gebracht?“

Antwort:

1. Welche Mdglichkeiten sieht die Hansestadt Liibeck fiir ein Eingreifen der Nah.SH in die
Zustandigkeit und Verantwortung der NSH fur den SH-Tarif? Welche Chancen und Risi-
ken sind damit fir die Ausgestaltung und Finanzierung des OPNV in Libeck verbunden?

Der Kooperationsvertrag NAH.SH — NSH vom 01.01.2019 regelt die Anwendung des
SH-Tarifs im Rahmen der Tarif- und Beférderungsbestimmungen. Verkehrs- bzw. Finan-
zierungsvertrage zwischen Verkehrsunternehmen und Aufgabentrager:innen werden auf
Grundlage des Kooperationsvertrages geschlossen. Die Inhalte des Vertrages kénnen
nach Zustimmung der Tarifkommission erganzt bzw. geandert werden.

Seite: 33/45




Fur Planungen von TarifmaRhahmen, in die die Tarifkommission einbezogen ist, stellt
die NSH die mdglichen Auswirkungen in einem Bericht dar. Die Grundlagen fiir den Be-
richt werden dabei durch die Taritkommission festgelegt. Bei der Erstellung sind betrof-
fene Aufgabentrager:innen und/oder Verkehrsunternehmen mit einzubeziehen.

Kommt es dann zu Anderungen missen diese durch die Tarifkommission mehrheitlich
beschlossen werden. Die Taritkommission besteht aus insgesamt zehn Mitglieder:innen.
NSH und NAH.SH sind mit jeweils einem/-r hauptamtlichen Mitarbeiter:in aus ihrer Or-
ganisation als standiges Mitglied in der Tarifkommission vertreten. Verkehrsunterneh-
men und Aufgabentrager:innen benennen jahrlich vier Aufgabentragervertretungen so-
wie vier Verkehrsunternehmensvertretungen. Fur Beschlusse ist immer eine Mehrheit
von 7 von 10 Stimmen notwendig. Die Stadtwerke Libeck Mobil sowie die Aufgabentra-
gerin OPNV der HL sind in der Tarifkommission bzw. zuarbeitenden Arbeitskreisen ver-
treten.

Durch diese Regelungen, insbesondere durch die Tarifkommission, ist sichergestellt,
dass die NAH.SH nicht einseitig in die Tarifstruktur des SH-Tarifes eingreifen kann.

Welche Auswirkungen ergeben sich aufgrund der Nah.SH-Strategie auf die Mitgestal-
tungsmoéglichkeiten der Hansestadt Libeck und ihrer Gesellschaften bei der kiinftigen
Gestaltung des SH-Tarifs? Welche Auswirkungen sind zu erwarten beziiglich der kiinfti-
gen Einnahmen und Zuschiisse fiir den OPNV in Liibeck?

Die Weiterentwicklung des SH-Tarifs findet im sog. Tarifentwicklungsplan (TEP) statt.
Bestandteil des TEP ist u. a. ein Arbeitskreis, der aus Mitglieder:innen der NAH.SH,
NSH, Verkehrsunternehmen und Aufgabentrager:innen besetzt worden ist. Die HL ist
sowohl mit der Stadtwerke Libeck Mobil als auch in seiner Funktion als Aufgabentrage-
rin in diesem Arbeitskreis vertreten. Bisher haben acht Sitzungen der Arbeitsgruppe
stattgefunden. Es ist damit ausreichend sichergestellt, dass die Libecker Interessen be-
reits laufend in den Prozess einflieRen kénnen.

Sofern die Ergebnisse des TEP Auswirkungen auf die Finanzierung des OPNV in Lu-
beck haben sollten, bedarf es hierzu gesonderter Beschlussfassungen der Birgerschaft.
Ohne diese Beschlisse konnen die Mallnahmen, zumindest in der Hansestadt Libeck,
nicht umgesetzt werden.

Ist die von der Liibecker Biirgerschaft beschlossene Absenkung der Fahrpreise im OP-
NV im Bereich der Hansestadt Liibeck durch die Nah.SH-Strategie betroffen? Falls ja, in
welcher Weise?

Die Absenkung der Preisstufe 3 auf die Preisstufe 2 auf dem Lubecker Stadtgebiet wur-
de bereits unabhangig vom TEP mit dem Beschluss der V0/2022/10905 zum
01.08.2022 umgesetzt. Die weiteren Tarifmallnahmen, die mit der VO/2020/09616 be-
schlossen worden sind, sind der NAH.SH Ubermittelt worden und sind Gegenstand der
weiteren TEP-Beratung. Zum Thema der Gleichstellung der Zone 6000 liegt zudem ein
eigener Bericht zur VO/2022/11063 vor.

Einen erheblichen Einfluss auf den TEP-Prozess sowie die Tarifgestaltung in Schleswig-
Holstein insgesamt wird das Deutschlandticket haben. Die Entwicklungen im Deutschlandti-
cket flieRen dabei laufend in den TEP-Prozess mit ein. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht
geplant, den TEP vorzeitig zu beenden. Vielmehr sollen die Anderungen, die jetzt entwickelt
werden, auch noch mittel- und langfristige Anwendung finden kénnen.
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einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.1.2 Weitere Antworten zu Anfragen aus vorangegangenen Sitzungen

6.1.2 Verkehrsaufkommen Herrentunnel (Herr Létsch) — 5.660
TOP 6.2.7 am 06.03.2023 (VO/2023/12000)
Wie grol ist die Abweichung zwischen prognostizierten Verkehrsaufkommen auf der
B75 zur Zeit der Planung des Herrentunnels und heutigem Verkehrsautfkommen?

Antwort
Zur Beantwortung dieser Frage wird auf die Beschlussvorlage ,Wie groR ist die Abwei-
chung zwischen prognostizierten Verkehrsaufkommen auf der B75 zur Zeit der Pla-
nung des Herrentunnels und heutigem Verkehrsaufkommen?* (VO/2023/11973) ver-
wiesen.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

6.1.3 Radwegeausbau am Kanal (Herr Ramcke) — 5.660
TOP 6.2.3 am 19.12.2023 (VO/2023/11733)
Gibt es Planungen den Radweg am Kanal zwischen Stecknitzstralle und Eisenbahn-
briickeauszubauen?
Wenn ja, zu wann ist diese Mallnahme eingeplant?

Antwort

In der 54. Sitzung des Runden Tisch Radverkehr am 23.11.2022 wurde von den Mit-
gliedern angeregt, fir eine bessere Erreichbarkeit des Bahnhaltepunktes Moisling fur
den Ful- und Radverkehr die Wege entlang des Elbe-Libeck-Kanals zwischen Steck-
nitzstraRe bis Geniner Eisenbahnbriicke und die Wege zur Stralle Auf dem Schild zu
sanieren/auszubauen. Die Mallnahme ist aktuell nicht geplant und kann erst bei vor-
handenen Kapazitaten ins Arbeitsprogramm aufgenommen werden.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

6.1.4 Verkehrssicherheit ArnimstraBe 19- 21 (Herr Pluschkell) — 5.660
TOP 6.2.5 am 06.03.2023 (VO/2023/12003)
Zwischen den Wohnblocks Arnimstrale 19 und 21 mindet eine Privatstral3e in die Ar-
nimstralRe ein. Diese Strale erschliel3t eine kleine Einfamilienhaussiedlung im riickwar-
tigen Bereich zwischen Arnimstrafle und Rabenstralle. Die Einmiundung quert einen
FuBweg, einen Parkstreifen (seit einiger Zeit mit Senkrechtaufstellung) sowie einen 2-
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Richtungs-Radweg und wird durch einen Alleebaum beengt. Fur die Fahrer:iinnen der
aus der Privatstralle kommenden Fahrzeuge ist die Sicht auf den flieRenden Verkehr
(Fahrrader und Kfz) durch parkende Autos stark eingeschrankt, so dass es in jungster
Zeit wiederholt zu gefahrlichen Situationen — insbesondere mit Radfahrenden — ge-
kommen ist. Dieses vorausgeschickt frage ich wie folgt:

4.|st der Verwaltung diese Situation bekannt?

5.Wie schatzt sie die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer:innen in diesem Bereich
ein?

6. Welche Mdglichkeit zur Erhdhung der Sicherheit sieht die Verwaltung?

Antwort

Das Problem mit den schlechten Sichtbeziehungen bei der Ausfahrt aus dem rtcklie-
genden Wohnblock Arnimstral3e 19 a-f ist der Strallenverkehrsbehdrde (SVB) bekannt.
Hierzu erfolgte auch bereits das durch die Stralienverkehrsordnung (StVO) vorge-
schriebene Anhorverfahren mit der Polizei und dem StraRenbaulasttrager.

Als zusammenfassendes Ergebnis daraus wurde seitens der SVB im dortigen Bereich,
das Aufstellen von Pollern angeordnet. Die Umsetzung, durch das Aufstellen von vier
Pollern vor dem Grundstiick ArnimstraRe 21 zwischen der Uberfahrt und dem dortigen
Baum, wurde am 10.03.2023 ausgefuhrt.

Weiterhin wurde dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hinweis gegeben, dort zwi-
schen dem Gehweg und dem Zweirichtungsradweg, das Parken dahingehende zu
Uberwachen, dass der Gehweg und der Radweg nicht durch parkende Fahrzeuge be-
eintrachtigt sind.

Im weiteren Verfahren wird das Parken in den angrenzenden Bereichen der Arnimstra-
Re zwischen dem Geh- und Radweg geprift.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.2 Neue Anfragen

zu 6.2.1 AM Pluschkell: Sachstand Hubbriicke
Vorlage: VO/2023/12039

Anfrage:
Im Haushalt 2023 sind fir den Umbau der Hubbricke 100TEUR Planungsmittel und fur die
Folgejahre jeweils 2,0 Mio EUR Investitionsmittel geordnet. In den LN vom 02.03.2023 wurde
die Sprecherin des Wasserstrallen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Ostsee dahingehend zi-
tiert, dass sie nicht wisse, ob die defekte Hubbriicke wieder ge6ffnet werde. Dieses voraus-
geschickt, frage ich wie folgt:
7. Welche Erkenntnisse liegen der Stadtverwaltung hinsichtlich des Reparaturzeitraums
vor?
8. Wie weit sind die Planungen seitens der WSA hinsichtlich der Instandsetzung, sowohl
zeitlich als auch konzeptionell?
9. Welche Planungen gibt es beziglich der Wiederinbetriebnahme der ehemaligen Ei-
senbahnhubbricke?
10. Welche Leistungen missen seitens der Hansestadt Liibeck fir eine zligige Instand-
setzung erbracht werden?
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11. Welche verkehrlichen Erfordernisse ergeben sich fiir die Hansestadt Libeck aus ei-
ner eventuell lAngeren Sperrung der Hubbricke?

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.2.2 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Barrierefreiheit und
Spielplatze
Vorlage: VO/2023/12045

Anfrage:
Bezugnehmend auf die Pressemeldung der Stadt vom 23.01.2023 zum Thema ,Freiraum-
planung meisterst kreativ Herausforderungen bei der Spielplatzgestaltung“ folgende Fragen:

12. Welcher Bereich flihrt die Beratung zur Barrierefreiheit/Barrierearmut bei den Pla-
nungen durch?

13. Hat eine Beteiligung des Beirats fir Menschen mit Behinderungen stattgefunden,
wenn nicht, aus welchem Grunde hat diese nicht stattgefunden?

14. Welche besonderen Elemente wurden hier mit dem Fokus Inklusion und gegen eine
Diskriminierung eingesetzt?

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.2.3 Anfrage des AM Michael Matthies (Die Unabhédngigen): Stand der Hansestadt
tibergebene Mangelliste der Gehwege in Liibeck.
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Vorlage: VO/2023/12052

Anfrage:
1.)Welchen Stand der Bearbeitung hat die vom Seniorinnenbeirat
an die Verwaltung der Hansestadt Gibergebene Mangelliste der Gehwege in Liubeck.

2.)In welche Prioritaten sind die Mangel eingeteilt worden und welche Kriterien
sind dabei zu Grunde gelegt worden.

3.)Ist eine Timeline fur die Bearbeitung der Mangel erstellt worden.
4.)Wann ist die Abarbeitung der Mangel im Ortsteil Karlshof geplant.

5.)Es wird um einen Lageplan der Hansestadt Libeck mit einer Ubersicht der geplanten
MalRnahmen gebeten.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum

zu 6.2.4 Anfrage des Am Michael Matthies (Die Unabhangigen): Verlegung von Glasfa-
serkabeln in Travemiinde.
Vorlage: VO/2023/12055

Anfrage:

Die Stadtwerke Libeck haben in einer Informationsveranstaltung am 01.03.2023 darlber
informiert, dass sie in Kirze mit der Verlegung von Glasfaserkabeln in Traveminde begin-
nen werden. In der ersten Phase sollen Kabel in lvendorf und der Teutendorfer Siedlung
verlegen werden.

Sind diese sinnvollen begleitenden MalRnahmen jetzt auch in Travemiinde vorgesehen und
stehen die dafir bendétigten Mittel im Haushalt bereit? Wenn nein, warum nicht?

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme X
Vertagung
Ohne Votum
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zu 6.2.5 Weitere neue Anfragen wahrend der Sitzung

6.2.5 Sachstand Mittlere Wallhalbinsel (Frau Haltern) — 5.610
Frau Haltern bittet um einen aktuellen Sachstand zur Mittleren Wallhalbinsel und ver-
weist auf eine alte Anfrage, die Sie dazu bereits gestellt habe.

Zwischenantwort
Die Anfrage wird in einer der nachsten Sitzungen beantwortet.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.3 Mitteilungen des Vorsitzenden

zu 6.4 Sonstige Mitteilungen

zu 6.4.1 Miindliche Mitteilung (5.660): Frankfurter Hiite am Moislinger Berg

Herr Wallendzik stellt die MalRnahme vor.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.4.2 Mindliche Mitteilung (5.660): Wegfall Stellplatze Schwartauer Allee

Herr Wallendzik stellt die MalRnahme vor.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.4.3 Mindliche Mitteilung (5.660): Erneuerung Beleuchtungsanlage in der Leimsie-
de

Herr Wallendzik stellt die MaRnahme vor und beantwortet Fragen der Politik.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.

zu 6.4.4 Miindliche Mitteilung (5.651): Vergabekriterien in der Unterhaltsreinigung der
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Gebaudeinnenflachen, Gewerk: Gebaudereinigung

Herr Eiring stellt anhand einer Prasentation, die der Niederschrift als Anlage beigefugt ist, die
Vergabekriterien vor und beantwortet gemeinsam mit Herrn Hielscher Fragen aus der Politik.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.
Herr Dr. Brock weist auf die Uhrzeit hin. Er beantragt die TOP unter TOP 7 vorzuziehen und

danach noch die TOP unter TOP 4 zu behandeln, sofern daflir noch Zeit bleibe.
Der Bauausschuss stimmt dem einstimmig zu.

zu’7 Antrage von Ausschussmitgliedern

zu7.1 Dringlichkeitsantrag des AM Michael Matthies (Die Unabhangigen) - Aus-
tauschantrag: Demontage desolater Strom-/Wasserversorgungstonnen auf
dem Koberg
Vorlage: VO/2023/11977-01

Herr Vorkamp verlasst die Sitzung und wird von Herrn Wisotzki vertreten.

Herr Dr. Brock berichtet, dass die Verwaltung zugesagt habe, sich die Tonnen anzusehen
und zu berichten, wie dort weiter vorgegangen werden solle. Er fragt Herrn Matthies, ob ihm
dies ausreiche.

Herr Matthies antwortet, dass dies ein guter Ansatz ware, wenn die Tonnen noch in Betrieb
waren.

Herr Wallendzik erklart, dass die Verwaltung erstmal den Eigentiimer der Tonnen habe aus-
findig machen muissen. Es werde derzeit gepruft, die Tonnen zu entfernen, es gebe aber
keinen Zusammenhang dazwischen und der Neubepflanzung des Kobergs.

Herr Matthies sagt, dass es urspringlich als Dringlichkeitsantrag formuliert worden sei, damit
es in einem Zug gemacht werden kdnne, aber die Hauptsache sei, dass die Tonnen wegka-
men.

Herr Dr. Brock fragt, ob Herr Matthies nach der Zusage der Verwaltung seinen Antrag zu-
ruckziehe.

Herr Matthies entgegnet, dass er seinen Antrag aufrechterhalte.

Antrag:

Die Verwaltung wird gebeten, im Zuge der Neubepflanzung des Koberg die, nicht mehr in
Betrieb befindlichen 3 Strom/Wasserversorgungsversorgungstonnen zu demontieren.

einstimmige Annahme X
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 13
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen

Enthaltungen
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Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss nimmt den Antrag einstimmig an.

Herr Luetkens war wéhrend der Abstimmung nicht anwesend.

zu 7.2 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): Parkhaus Travemiinde
Vorlage: VO/2023/11982

Herr Ramcke erlautert seinen Antrag und weist auf die Grundsatze von Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit hin.

Herr Dr. Brock bemerkt, dass das Parkhaus als Ersatzflache fir die wegfallenden Stellplatze
am Leuchtenfeld gedacht sei, diese wegfallenden Kapazitaten wirden gar nicht betrachtet
werden. Das Parkhaus verandere auch die Situation, wie die Verkehre in Travemiinde ab-
gewickelt werden kdnnen, da der Verkehr nicht mehr so weit in Travemunde reingefuhrt wer-
de. Dadurch gebe es auch eine Entlastung des Parksuchverkehrs. Weiterhin gebe es eine
massive Saisonverlangerung. Durch die genannten Faktoren gebe es eine Verkehrsberuhi-

gung.

Frau Haltern weist darauf hin, dass es in Traveminde derzeit noch keine 2.800 Stellplatze
gebe, wie es eigentlich vorgesehen sei, und die 350 extra Stellplatze seien auch im Mobilit-
atkonzept Travemiinde enthalten. Die Stellplatze in der Trelleborgallee wirden ebenfalls
noch wegfallen. Das Parkhaus wirde fur weniger Parksuchverkehr sorgen und damit den
Abgasausstol’ reduzieren. Die Gaste von Traveminde wirden nicht alle aus Libeck kom-
men und kdmen, realistisch betrachtet, auch nicht mit dem Zug.

Herr Leber sagt, dass 2.800 Stellplatze theoretisch vorhanden seien, aber viele sich an un-
glnstigen Stellen befinden wirden, bei denen Gaste eine halbe Stunde oder mehr zum
Strand laufen mussten, was nicht deren Erwartungshaltung entsprache.

Herr Ramcke sagt, dass er die Argumente nachvollziehen kénne, aber das Parkhaus koste
dennoch 350.000 EUR im Jahr bei einer prognostizierten Auslastung von 5-10%. Er halte es
nicht fir die richtige Losung.

Herr Matthies erklart, dass er selber nicht begeistert sei vom Parkhaus, aber er es als An-
wohner im Sommer immer mitbekomme, das in Traveminde alles zugeparkt sei. Wenn die
Preise marktiblich gestaltet werden wiirden, wiirde es sich auch eher lohnen, die Gebihren
seien lacherlich. Durch die Neue Teutendorfer Siedlung werde auch noch mehr Parkdruck
entstehen.

Herr Wisotzki kritisiert, dass die anderen Ausschussmitglieder die Aussage der Verwaltung,
dass sich das Parkhaus nicht lohne, bestreiten wirden.

Herr Dr. Brock erwidert, dass es sein gutes Recht als Kommunalpolitiker sei, abweichende
Auffassungen von diesen Aussagen zu haben. Die Gaste hatten ja einen Nutzen neben den
Parkgebuhren, dadurch, dass sie in Travemiinde Geld ausgeben wirden. Um die Innenstadt
herum wirden deswegen auch Parkplatze angeboten werden, gerade hatte die Politik auch
das Parkhaus Falkenstral’e unterstiitzt. Er gehe davon aus, dass die Attraktivitat der Parkpa-
lette deutlich héher sein werde, aber die Verwaltung prognostiziere. Er stellt den Antrag, die
Rednerliste zu schlieRen.
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Der Bauausschuss stimmt dem einstimmig zu.

Herr Leber sagt, dass vielleicht die Erkenntnisse aus der Vorlage und die Grundlagen, auf
denen diese getroffen wurden, nochmal zu Uberprifen seien. Dann kdénne der Ausschuss
feststellen wie belastbar die Zahlen seien.

Herr Pluschkell kritisiert, dass das Thema der Wirtschaftlichkeit einseitig behandelt worden
sei, da das Parkhaus auch fir touristische Zwecke genutzt werden kénne, wodurch es weite-
re touristische Vorteile fur Traveminde gebe. Durch die Aufgabe des Leuchtenfelds entstehe
eine grole Flache, die nicht mehr als Parkplatz genutzt werden wirden und es gebe ver-
kirzte Wege. Die jahrlichen Kosten seien daher auch dkologische Kosten.

Herr Luetkens begrift den Antrag. Er habe der Verwaltungsvorlage nicht entnehmen kén-
nen, dass die Stellplatze am Leuchtenfeld daflir wegfallen sollten. Der Bau eines Parkplatzes
sei in Anbetracht des Klimawandels und der Verkehrswende das falsche Zeichen und das
Gegenteil dessen, was geplant sei.

Herr Dr. Brock weist darauf hin, dass der Wegfall der Stellplatze am Leuchtenfeld im Mobili-
tatskonzept Traveminde enthalten sei.

Herr Ramcke erwidert, dass das Mobilitatskonzept Travemiinde nie beschlossen worden sei.
Herr Pluschkell fligt an, dass dies streng genommen Kkorrekt sei, die Planung sei nur im
Grundsatz zur Kenntnis genommen worden.

Herr Dr. Brock entgegnet, dass unabhangig davon aber allen klar sei, dass die Stellplatze
am Leuchtenfeld zukinftig entfielen.

Antrag:

Das Parkhaus auf dem Fahrenberg in Travemiinde wird von der Hansestadt Libeck nicht
gebaut. Bereits geschlossene Vertrage mit der KWL sind riickabzuwickeln.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen 4
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen 10
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung
Ohne Votum

Der Bauausschuss lehnt den Antrag mehrheitlich ab.

zu7.3 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): AT zu VO/2023/11988
Dringlichkeitsantrag: Antrag zur Anlage C "Aktive Baulandentwicklung durch
die Hansestadt Lubeck"
Vorlage: VO/2023/11988-01

TOP 7.3 und TOP 7.3.1 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 7.3.1
wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.
Beschluss:

Die Anlage C der Vorlage VO/2021/10558 und dazugehérige Anderungsantrage werden mit
dem folgenden Antrag beschlossen:
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Der Anderungsantrag V0O/2021/10558-06 wird, ausgenommen Punkt 4 zum Thema Vergabe,
zuriickgezogen. Und im Anderungsantrag VO/2021/10558-08-01 wird der Erganzungssatz in
Punkt 3: ,Eine Ausweisung von schnell entwickelbaren Bauflachen...”, sowie der folgende
Punkt 4 ersatzlos gestrichen.

Zudem wird die Verwaltung aufgefordert, mit der aktiven Baulandentwicklung zu starten.

Der Antragsteller zieht den Antrag unter TOP 7.3 zurtick.

zu7.3.1 AM Arne-Matz Ramcke (BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN): AT zu VO/2023/11988-01
Dringlichkeitsantrag: Antrag zur Anlage C "Aktive Baulandentwicklung durch
die Hansestadt Liubeck"
Vorlage: 2023/11988-01-01

TOP 7.3 und TOP 7.3.1 werden gemeinsam behandelt. Die Diskussion ist unter TOP 7.3.1
wiedergegeben, die Abstimmung unter dem jeweiligen TOP.

Herr Ramcke begriindet seinen Antrag.
Herr Dr. Brock fragt, wie die Verwaltung mit den Blrgerschaftsbeschliissen umgehe.

Frau Hagen berichtet, dass die Verwaltung einen Vorschlag unterbreitet habe, die Blrger-
schaft diesen allerdings darum erganzt habe, dass auch das bisher angewandte Prozedere
weiter genutzt werden konne.

Herr Ramcke antwortet, dass er gehort habe, dass die Abteilungen der Verwaltung der An-
sicht seien, dass sich die Beschlisse entgegenstehen wiirden.

Herr Stolte flhrt aus, dass das System zur aktiven Baulandentwicklung erstmal aufgebaut
werden musse. Der Beschluss der Birgerschaft erganze die Vorlage der Verwaltung um
eine Handlungsoption, die dem derzeitigen Prozedere entsprache (Beteiligung an Infra-
strukturkosten). Es sei zu erwarten, dass Investoren sich dann immer fir diese Option ent-
scheiden wirden. Dies stehe der Aktiven Baulandentwicklung ein Stlick weit entgegen.

Herr Dr. Brock sagt, dass das derzeitige Modell interimsweise immer noch bendtigt werde,
daher habe man die Mdglichkeit der Investorenentwicklung nicht ganzlich streichen wollen.
Wie das im Einzelfall gestaltete werde, kdnne diskutiert werden, aber ihm sei nicht klar, was
genau das Ziel des vorliegenden Antrags sei.

Herr Ramcke antwortet, dass es das Ziel des Antrags sei, dass die Verwaltung in ein Han-
deln komme, wodurch eine aktive Baulandentwicklung moglich sei. Durch die bisherigen Be-
schllisse werde dies ausgehebelt. Im Sinne des urspriinglichen Gedankens der Anlage C der
Beschlussvorlage solle der Beschluss nochmal gefasst werden.

Antrag:
Der Ausschuss mége der Blirgerschaft folgendes empfehlen:

Die Anlage C der Vorlage VO/2021/10558 und dazugehérige Anderungsantrédge werden mit
dem folgenden Antrag beschlossen:
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Der Beschluss zum Anderungsantrag VO/2021/10558-06 wird, ausgenommen Punkt 4 zum
Thema Vergabe, aufgehoben. Und im Beschluss zum Anderungsantrag VO/2021/10558-08-
01 wird der Ergédnzungssatz in Punkt 3: "Eine Ausweisung von schnell entwickelbaren Bau-
flachen...", sowie der folgende Punkt 4 ersatzlos gestrichen.

Zudem wird die Verwaltung aufgefordert, mit der aktiven Baulandentwicklung zu starten.

einstimmige Annahme
einstimmige Ablehnung
Ja-Stimmen
Abstimmungsergebnis | Nein-Stimmen
Enthaltungen
Kenntnisnahme
Vertagung

Ohne Votum

[(e3[é)}

Der Bauausschuss lehnt den Antrag mehrheitlich ab.

zu 8 Verschiedenes

Herr Iwers fragt nach dem Sachstand zum FuRBweg in der Karlsruher Strale, dessen Ausbau
letztes Jahr beschlossen worden sei.

Herr Pluschkell bedankt sich fir die umfangreiche Pressemeldung zum Erhalt der Infrastruk-
tur der Regio-S-Bahn.
Frau Hagen dankt fir das Lob.

Herr Mauritz kritisiert, dass bezuglich der Toiletten auf dem Baggersand immer noch nichts
geschehen sei.

Herr Frings antwortet, dass dies in der Stadtteilkonferenz thematisiert worden sei, die Anlage
solle mit der Fertigstellung des Fischereihafens gebaut werden.

zu9 Ende des offentlichen Teils

Der Vorsitzende schlieRt um 19:25 Uhr den 6ffentlichen Teil der Sitzung. Die Offentlichkeit
und alle nicht zur Teilnahme Berechtigten verlassen den Sitzungsraum.
Die Sitzung wird um 19:26 Uhr vom Vorsitzenden mit dem nichtéffentlichen Teil fortgesetzt.

Es wird um die Anwesenheit von Herr Schréder (5.610), Frau Scholkopf (5.660), Herrn
Schmedt (5.660), Herrn Wallendzik (5.660) und Herrn Engel (Wirtschaftsprufer Ebner Stolz)
gebeten.

Der Bauausschuss stimmt dem einstimmig zu.

zu 15 Bekanntgabe der im nicht 6ffentlichen Teil gefassten Beschliisse

Seite: 44/45




Der Vorsitzende eréffnet den 6ffentlichen Teil der Sitzung und teilt mit, dass der Bauaus-
schuss im nichtoffentlichen Teil keine Beschllisse gefasst habe.

Er beendet die Bauausschusssitzung um 19:33 Uhr.

Libeck, den 23. August 2023

Dr. Ulrich Brock Wilk Wendorff
Vorsitzende/r Protokollfiihrung
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	T a g e s o r d n u n g:
	Der Hafenentwicklungsplan 2030 (HEP2030) für den PORT OF LÜBECK wurde in der Sitzung der Lübecker Bürgerschaft am 28.05.2020 beschlossen. Die im Zuge des HEP2030 getätigten strategischen Aussagen und Prognosen zur Entwicklung der erforderlichen Hinterlandanbindungen sowie die Anpassung des Bahnknotens Lübeck an die neue Bahnverkehrs-achse FFBQ im EU-TEN-T Korridor ScanMed sind abzuarbeiten und zu konkretisieren. Mit dem in der Anlage beigefügtem Bericht wird die zukünftige Rolle der Hansestadt Lübeck mit seinem PORT OF LÜBECK umfassend skizziert. Die erforderlichen regionalen und überregionalen Verkehrs- bzw. Hinterlandanbindungen für den Hafen sind benannt. Die beschriebene strategische Entwicklung des Standorts ist gemäß des in der Begründung aufgeführten Vorschlags zur stufenweisen Beteiligung durchzuführen.
	Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme zur beschriebenen Vorgehensweise auch im Hinblick auf die Kommunikationsstrategie.

